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vorgeschriebenen Wahlen einzuberufen und die Sitzung zu leiten, bis 
der Personalrat aus seiner Mitte einen Wahlleiter bestellt hat.

(2) Die weiteren Sitzungen beraumt der Vorsitzende des Personal
rates an. Er setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlung. 
Der Vorsitzende hat die Mitglieder des Personalrates zu den 
Sitzungen rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 
Satz 3 gilt auch für die Ladung der Schwerbehindertenvertretung, der 
Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der 
Vertreter der nichtständig Beschäftigten, soweit sie ein Recht auf 
Teilnahme an der Sitzung haben.

(3) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Personalrates, des 
Leiters der Dienststelle, in Angelegenheiten, die besonders schwerbe
hinderte Beschäftigte betreffen, der Schwerbehindertenvertretung 
oder in Angelegenheiten, die besonders die in § 57 genannten 
Beschäftigten betreffen, der Mehrheit der Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung hat der Vorsitzende eine Sitzung anzube
raumen und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist, auf die 
Tagesordnung zu setzen.

(4) Der Leiter der Dienststelle nimmt an den Sitzungen, die auf sein 
Verlangen anberaumt sind, und an den Sitzungen, zu denen er 
ausdrücklich eingeladen ist, teil.

§35
(Personalratssitzungen)

Die Sitzungen des Personalrates sind nicht öffentlich; sie finden in 
der Regel während der Arbeitszeit statt. Der Personalrat hat bei der 
Anberaumung seiner Sitzungen auf die dienstlichen Erfordernisse 
Rücksicht zu nehmen. Der Leiter der Dienststelle ist vom Zeitpunkt 
der Sitzung vorher zu verständigen.

§36
(Teilnahme von Gewerkschaftsbeauftragten)

Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Personalrates 
kann ein Beauftragter einer im Personalrat vertretenen Gewerkschaft 
an den Sitzungen beratend teilnehmen; in diesem Falle sind der 
Zeitpunkt der Sitzung und die Tagesordnung der Gewerkschaft 
rechtzeitig mitzuteilen.

§37
(Beschlüsse des Personalrates)

(1) Die Beschlüsse des Personalrates werden mit einfacher Stim
menmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Stimmenthaltung 
gilt als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(2) Der Personalrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist; Stellvertretung durch Ersatz
mitglieder ist zulässig.

§38
(Gemeinsame Beschlüsse und Gruppenbeschlüsse)

findet keine Anwendung.

§39
(Aussetzung von Personalratsbeschlüssen)

(1) Erachtet die Mehrheit der Jugend- und Auszubildendenvertre
tung einen Beschluß des Personalrates als eine erhebliche Beeinträch
tigung wichtiger Interessen der durch sie vertretenen Beschäftigten, 
so ist auf ihren Antrag der Beschluß auf die Dauer von sechs 
Arbeitstagen vom Zeitpunkt der Beschlußfassung an auszusetzen. In 
dieser Frist soll, gegebenenfalls mit Hilfe der unter den Mitgliedern 
des Personalrates oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
vertretenen Gewerkschaften, eine Verständigung versucht werden. 
Die Aussetzung eines Beschlusses nach Satz 1 hat keine Verlängerung 
einer Frist zur Folge.

(2) Nach Ablauf der Frist ist über die Angelegenheit neu zu

beschließen. Wird der erste Beschluß bestätigt, so kann der Antrag 
auf Aussetzung nicht wiederholt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Schwerbe
hindertenvertretung einen Beschluß des Personalrates als eine erheb
liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen der Schwerbehinderten 
erachtet.

§40

(Teilnahme und Stimmrecht der Jugend- und Auszubildendenver
treter, Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung)

(1) Ein Vertreter der Jugend- und Auszubildenden Vertretung, der 
von dieser benannt wird, und die Schwerbehindertenvertretung 
können an allen Sitzungen des Personalrates beratend teilnehmen. An 
der Behandlung von Angelegenheiten, die besonders die in § 57 
genannten Beschäftigten betreffen, kann die gesamte Jugend- und 
Auszubildendenvertretung beratend teilnehmen. Bei Beschlüssen des 
Personalrates, die überwiegend die in § 57 genannten Beschäftigten 
betreffen, haben die Jugend- und Auszubildenden Vertreter Stimm
recht

(2) An der Behandlung von Angelegenheiten, die besonders die 
nichtständig Beschäftigten betreffen, können die in § 65 Abs. 1 
bezeichneten Vertreter mit beratender Stimme teilnehmen.

§41

(Sitzungsniederschrift)

(1) Über jede Verhandlung des Personalrates ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut der Beschlüsse und die 
Stimmenmehrheit, mit der sie gefaßt sind, enthält. Die Niederschrift 
ist von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied zu unterzeich
nen. Der Niederschrift ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, in die 
sich jeder Teilnehmer eigenhändig einzutragen hat.

(2) Haben der Leiter der Dienststelle oder Beauftragte von 
Gewerkschaften an der Sitzung teilgenommen, so ist ihnen der 
entsprechende Teil der Niederschrift abschriftlich zuzuleiten. Einwen
dungen gegen die Niederschrift sind unverzüglich schriftlich zu 
erheben und der Niederschrift beizufügen.

§42

(Geschäftsordnung)

Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsführung können in einer 
Geschäftsordnung getroffen werden, die der Personalrat mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder beschließt

§43
(Sprechstunden)

Der Personalrat kann Sprechstunden während der Arbeitszeit 
einrichten. Zeit und Ort bestimmt er im Einvernehmen mit dem Leiter 
der Dienststelle.

§44

(Kosten und Sachaufwand des Personalrates)

(1) Die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden Kosten 
trägt die Dienststelle. Mitglieder des Personalrates erhalten bei 
Reisen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind, Reiseko
stenvergütungen nach dem Reisekostenrecht der DDR.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Ge
schäftsführung hat die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume, 
den Geschäftsbedarf und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

(3) Dem Personalrat werden in allen Dienststellen geeignete Plätze 
für Bekanntmachungen und Anschläge zur Verfügung gestellt.


